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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 09000000002534

Leistungsbezeichnung I

Leistungsbezeichnung II Betreuungswesen; Vollzugshilfe

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Bayern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner
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Modul Sachverhalt

Fachlich freigegen durch Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Handlungsgrundlage http://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR2587000
08.html#BJNR258700008BJNG003900000
http://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR2587000
08.html#BJNR258700008BJNG003900000

Teaser Die Vollzugshilfe für das Amtsgericht in
Betreuungsangelegenheiten gehört zu den
Pflichtaufgaben der Betreuungsstellen der Landkreise
und kreisfreien Städte.

Volltext Das Gericht hat den Betroffenen vor einer
Unterbringungsmaßnahme persönlich anzuhören und
sich einen persönlichen Eindruck von ihm zu
verschaffen. Den persönlichen Eindruck verschafft sich
das Gericht, soweit dies erforderlich ist, in der üblichen
Umgebung des Betroffenen. Das Gericht kann den
Betroffenen durch die zuständige Behörde vorführen
lassen, wenn er sich weigert, an Verfahrenshandlungen
mitzuwirken.

Die zuständige Behörde hat den Betreuer oder den
Bevollmächtigten im Sinne des § 1814 Absatz 3 Satz 2
Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf deren
Wunsch bei der Zuführung zur Unterbringung zu
unterstützen.

Gewalt darf die Behörde nur anwenden, wenn das
Gericht dies ausdrücklich angeordnet hat. Die
zuständige Behörde ist befugt, erforderlichenfalls um
Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane
nachzusuchen.

Die Wohnung des Betroffenen darf ohne dessen
Einwilligung nur gewaltsam geöffnet, betreten und
durchsucht werden, wenn das Gericht dies zu dessen
Vorführung zur Anhörung oder Zuführung zur
Unterbringung ausdrücklich angeordnet hat. Bei
Gefahr im Verzug kann die Anordnung durch die
zuständige Behörde erfolgen.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen
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Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal BayernPortal, BayernPortal
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